
demgegen�ber aber gerade zu einer Ausdehnung des territoria-
len Anwendungsbereichs des Strafrechts f�hren, also gerade
nicht zu der notwendigen Zur�cknahme der Strafrechtsanwen-
dung durch die objektive Bedingung der Strafbarkeit. Deshalb
kann eine objektive Bedingung der Strafbarkeit nicht als tatort-
begr�ndender Erfolg iSd § 9 I Fall 3 StGB eingestuft werden.31 –
Nach dieser Auffassung ist im Beispielsfall also kein Erfolgsort
auf deutschem Territorium gegeben.

j) Transitdelikte
Unter »Transitdelikten« werden Distanzdelikte verstanden, bei
denen das Tatobjekt auf dem Weg vom ausl�ndischen Hand-
lungsort zum ausl�ndischen Erfolgsort das deutsche Territorium
lediglich durchquert.

Beispiel: Der Spanier T sendet von Spanien aus vergifteten
Rotwein als Rollgut an seinen Feind, den Polen O, in Polen.
Der Lkw durchquert auch Deutschland.

Weil weder der Handlungs- noch der Erfolgsort auf deutschem
Territorium liegt, sondern sich nur der Kausalverlauf teilweise

�ber dieses Territorium vollzieht, ist kein Tatort auf deutschem
Territorium gegeben.32

Ein Tatort auf deutschem Territorium ist jedoch dann begr�n-
det, wenn das Durchqueren des deutschen Territoriums als sol-
ches nach deutschem Strafrecht unter Strafe gestellt ist.

Beispiel: Der Transport des von T benutzten Gifts �ber deut-
sches Territorium als solcher verst�ßt bereits gegen die
Strafvorschrift des § 95 oder des § 96 ArznmG.

31 Vgl (mit komplexerer Argumentation und mwN) richtig Satzger (Fn 4) § 5 Rn 27; siehe
weiterhin Stree JuS 1965, 473

32 Vgl etwa Werle/Jeßberger JuS 2001, 39
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n SACHVERHALT

Bundeskanzler Schn�drich (S) regiert gest�tzt auf die Spezialdemokratische Partei (S-Partei), die
im Bundestag eine Mehrheit von einem Sitz hat. Auf Grund zerr�tteter Staatsfinanzen ist S zu
unpopul�ren Sparmaßnahmen gezwungen. Deshalb kontrolliert die (einzige) Oppositionspartei,
die Commercial-Partei (C-Partei), durch von ihr gef�hrte Landesregierungen inzwischen mehr als
zwei Drittel der Stimmen des Bundesrates und betreibt dort aus Sicht des S »Blockadepolitik«.
Weil ihm das Regieren so keinen Spaß mehr macht, m�chte S Neuwahlen veranlassen.

Als er dies mit der Vorsitzenden der C-Partei M�rrisch (M) bespricht, erkl�rt diese, dass ihre
Abgeordneten nichts gegen Neuwahlen h�tten. Einige Abgeordnete der S-Partei merken jedoch an,
dass doch alle Abgeordneten der Regierungspartei den Kanzler unterst�tzten und ihm vertrauen
w�rden. Das h�tten schon die erfolgreichen Abstimmungen �ber besonders umstrittene Gesetze
gezeigt, die noch vor zwei Wochen »durchgegangen seien«.

Der Ministerpr�sident Blondbeil (B) meint, dass wenn insg eine Zweidrittelmehrheit der Bun-
destagsabgeordneten – was ebenfalls zutrifft – f�r Neuwahlen sei, man »quasi eine Ausnahme
machen und einfach so neu w�hlen« k�nnte.

Der Bundespr�sident signalisiert, dass er wegen der politischen Bedeutung klarer Mehrheiten
keine Bedenken gegen Neuwahlen h�tte, solange es keinen Staatsstreich g�be.

S ist sich nicht sicher, auf welchem Weg er am besten Neuwahlen herbeif�hren kann. Er m�chte
zum einen verhindern, dass ein »Besserwisser in Karlsruhe Erfolg hat«. Zum anderen m�chte er
aber auch den Einfluss der Opposition auf das Verfahren m�glichst gering halten, so dass nicht
etwa die M pl�tzlich zum Bundeskanzler gew�hlt wird. Wichtig ist f�r ihn schließlich auch, dass
Neuwahlen m�glichst bald stattfinden.

Sie sind der Rechtsberater des S in Verfassungsfragen. Er m�chte von Ihnen wissen, welche
M�glichkeiten es gibt, Neuwahlen herbeizuf�hren, und mit welchen Problemen jeweils zu rechnen
ist. Auch bittet er Sie – unter Ber�cksichtigung seiner Vorgaben – um einen Rat.

* Der Autor dankt stud. jur. Philipp Sch�fer f�r Diskussion und Unterst�tzung.
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